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e. Verordnung vom 1. Oktober 1906 , die Ein⸗

richtung und den Betrieb von Bäckereien und
Konditoreien betreffend .

( Geſ . ⸗ und VO Bl. S. 458 ) — Auszug .

Aufgrund der § § 120 e und 147 Ziffer 4 der Gewerbe⸗

ordnung , § 8 87a , 94 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs wird über
die Einrichtung und den Betrieb von Bäckereien und Kon⸗
ditoreien verordnet , was folgt :

§ 1. Der Fußboden der Arbeitsräume darf nicht tiefer
als einen halben Meter unter dem ihn umgebenden Erdboden

liegen .
Das Maß von 0,50 Meter kann auf 1 Meter erhöht

werden , wenn an der zugehörigen Außenwand ein durch⸗
gehender Licht⸗ und Lüftungsgraben hergeſtellt wird . Der

Graben muß mindeſtens 1 Meter breit ſein und mit ſeiner
gut zu entwäſſernden Sohle mindeſtens 0,15 Meter tiefer
als der Fußboden der anſtoßenden Räume liegen .

Durch das Bezirksamt können auf Antrag Ausnahmen
zugelaſſen werden , wenn auf andere Weiſe durch zweckmäßige
Iſolierung des Bodens und ausreichende Licht - und Luftzu⸗
fuhr den geſundheitlichen Anforderungen entſprochen iſt .

8 2. Die Arbeitsräume müſſen mindeſtens 3 Meter hoch
und mit Fenſtern verſehen ſein , welche nach Zahl und Größe
genügen , um für alle Teile der Räume Luft und Licht in

ausreichendem Maße zu gewähren . Die Fenſter müſſen un⸗

mittelbar ins Freie führen und ſo eingerichtet ſein , daß ſie

zum Zwecke der Lüftung ausreichend geöffnet werden können .

Das Bezirksamt kann auf Antrag , abweichend von

den vorſtehenden Vorſchriften , ausnahmsweiſe die Benutzung
von Arbeitsräumen bis zu einer Mindeſthöhe von 2,50 Meter

geſtatten , ſoweit nicht das örtliche Baurecht an Räume , die

zum dauernden Aufenthalte von Menſchen beſtimmt ſind ,
höhere Anforderungen ſtellt .

§ 3. Die Räume müſſen mit einem dichten und feſten
Fußboden verſehen und gegen das Eindringen von Erd —

feuchtigkeit hinreichend geſchützt ſein .
Die Wände und Decken müſſen , ſoweit ſie nicht mit einer

glatten , abwaſchbaren Bekleidung oder mit einem waſſer⸗
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dichten Anſtriche verſehen ſind , jährlich mindeſtens einmal

mit Kalk friſch angeſtrichen werden . Der waſſerdichte Anſtrich
muß mindeſtens alle fünf Jahre erneuert werden .

§ 4. Die Arbeitsräume dürfen nicht in unmittelbarer

Verbindung mit den Bedürfnisanſtalten ſtehen .
Die Abfallröhren der Ausgüſſe und Kloſetts dürfen

nicht durch die Arbeitsräume geführt werden .

§ 5. In Arbeitsräumen , in denen die Herſtellung von Ve
Backwaren erfolgt , muß die Zahl der darin beſchäftigten üüctun
Perſonen ſo bemeſſen ſein , daß auf jede wenigſtens 15 Kubik⸗

meter Luftraum entfallen . Zur Befriedigung eines bei Feſten
oder ſonſtigen beſonderen Gelegenheiten hervortretenden
Bedürfniſſes iſt eine dichtere Belegung der Arbeitsräume 0

geſtattet , jedoch mit der Maßgabe , daß wenigſtens 10 Kubik⸗ Bundes
meter Luftraum auf die Perſon entfallen müſſen . hel det

§ 9. Das Sitzen und Liegen auf den zur Herſtellung L
und Lagerung von Backwaren beſtimmten Tiſchen und der⸗ Nel

gleichen iſt unterſagt . Die Betriebsunternehmer haben n

5 ausreichende Sitzgelegenheit in den Arbeitsräumen zu W

orgen . 1
§ 11 . Die Arbeitsräume dürfen zu anderen , mit dem

ordnungsmäßigen Betriebe nicht zu vereinbarenden Zwecken ,
insbeſondere als Waſch⸗ , Schlaf - oder Wohnräume , nicht be⸗

nutzt werden .

§ 15 . In jedem Arbeitsraum ,in welchem die Herſtellung
von Backwaren erfolgt , iſt ein Abdruck dieſer Verordnung
und ein von der Ortspolizeibehörde zur Beſtätigung der

Richtigkeit ſeines Inhalts unterzeichneter Aushang anzu —
bringen , aus dem erſichtlich iſt :

a) die Länge , Breite und Höhe des Raums ,
b) der Inhalt des Luftraums in Kubikmetern ,
e) die Zahl der Perſonen , die nach § 5 oder nach 8 16

1 10
Arbeitsräumen regelmäßig beſchäftigt werden

arf .

§ 16 . Das Bezirksamt iſt befugt , auf Antrag für be⸗

ſtehende Anlagen , ſolange ſie nicht eine weſentliche Erwei⸗

terung oder einen Umbau erfahren , Ausnahmen von 88 2,
4 und 5 zuzulaſſen , wenn darin die Arbeiter in anderer Weiſe
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gegen Gefahren für ihre Geſundheit ſoweit geſchützt ſind , wie

es die Natur des Betriebs geſtattet .
§ 17 . Die Verordnung vom 29 . Juni 1900 , die Errich⸗

tung und den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien be⸗

treffend ( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 847 ) , wird

aufgehoben .

d. Bekanntmachung vom 31 . Juli 1897 , die Ein⸗

richtung und den Betrieb der Buchdruckereien
und Schriftgießereien betreffend .

( RG Bl. 1897 S. 610 , in der unterm 5. Juli 1907 ( RB Bl. S. 405 )
bekannt gegebenen Faſſung .

Aufgrund des § 120e der Gewerbeordnung hat der

Bundesrat folgende Vorſchriften über die Einrichtung und

den Betrieb der Buchdruckereien und Schriftgießereien erlaſſen :
J. Auf Räume , in welchen Perſonen mit dem Setzen von

Lettern oder mit der Herſtellung von Lettern oder Stereo

typplatten beſchäftigt werden , finden folgende Vorſchriften
Anwendung :
1. Der Fußboden der Arbeitsräume darf nicht tiefer als

einen halben Meter unter dem ihn umgebenden Erd —

boden liegen . Ausnahmen dürfen durch die höhere
Verwaltungs behörde! ) zugelaſſen werden , wenn durch
zweckmäßige Iſolierung des Bodens und ausreichende
Licht⸗ und Luftzufuhr den geſundheitlichen Anfor⸗

derungen entſprochen iſt .
Unter dem Dache liegende Räume dürfen als

Arbeitsräume nur dann benutzt werden , wenn das

Dach mit gerohrter und verputzter Verſchalung ver —

ſehen iſt .
2. In Arbeitsräumen , in welchen die Herſtellung von

Lettern und Stereotypplatten erfolgt , muß die Zahl
der darin beſchäftigten Perſonen ſo bemeſſen ſein , daß

auf jede mindeſtens 15 Kubikmeter Luftraum entfallen .

) Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieſer Bekanntmachung
iſt das Bezirksamt . Bad . VO. vom 13. Auguſt 1897 , Geſ⸗ und

VO Bl. 1897 S. 264 .
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